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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Zahl der Beihilfeberechtigten (Beamte, Pensionäre, Angestellte,
Rentner aus Angestelltenverhältnissen) im Bereich der Krankheits- und Pflege-
leistungen von 2001 bis 2010 entwickelt hat und welche Prognosen es über die
Zu nahme der Beihilfeberechtigten bis 2030 gibt;

2. wie sich die Ausgaben der Beihilfe für Krankheits- und Pflegeleistungen von
2001 bis 2010 entwickelt haben und welche Prognosen es über die Zunahme
der Ausgaben bis 2030 gibt;

3. wie sich die Ausgaben für die einzelnen Leistungsbereiche der Beihilfe für
Krankheits- und Pflegeleistungen von 2001 bis 2010 entwickelt haben;

4. ob die Beihilfevorschriften derzeit die Förderung präventiver Angebote (Pri -
mär prävention) vorsehen und welche Maßnahmen beihilfefähig sind;

5. welche Möglichkeiten gesehen werden, durch gezielte Präventionsangebote die
Ausgabensteigerungen zugunsten der Gesundheit der Betroffenen, aber auch
zugunsten des Landeshaushalts zu reduzieren, sofern entsprechende rechtliche
Möglichkeiten der Bezuschussung von Präventionsangeboten geschaffen wür-
den.

13. 07. 2010

Hoffmann, Klenk, Dr. Lasotta, 
Rüeck, Pfisterer CDU

Antrag

der Abg. Andreas Hoffmann u. a. CDU

und

Stellungnahme

des Finanzministeriums

Entwicklung der Beihilfeleistungen (Krankheits- und Pflege-

leistungen)

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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B e g r ü n d u n g

Wie in der Gesetzlichen und in der Privaten Krankenversicherung unterliegen auch
die Beihilfeausgaben der demografischen Entwicklung. Gezielte Präventions an ge -
bo te werden als eine Möglichkeit angesehen, Ausgabensteigerungen zugunsten der
Gesundheit der Betroffenen, aber auch zugunsten des Landeshaushalts zu reduzie-
ren.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 6. August 2010 Nr. 1-0374.9-04/30 nimmt das Finanzministe-
rium im Einvernehmen mit dem Sozialministerium zu dem Antrag wie folgt Stel-
lung:

1. wie sich die Zahl der Beihilfeberechtigten (Beamte, Pensionäre, Angestellte,
Rentner aus Angestelltenverhältnissen) im Bereich der Krankheits- und Pflege-
leistungen von 2001 bis 2010 entwickelt hat und welche Prognosen es über die
Zunahme der Beihilfeberechtigten bis 2030 gibt;

In der nachstehenden Übersicht sind die Beihilfeberechtigten (Beamte, Ruhege-
haltsempfänger und Angestellte) in den Jahren 2001 bis 2010 zusammengestellt.

Wegen der Schwierigkeiten einer Auswertung nach Beihilfekriterien insbesonde-
re auch bei dem Personenkreis der beihilfeberechtigten Angehörigen ist eine ge-
wisse Unschärfe der Ergebnisse gegeben.

Zu den Angestellten und Rentnern aus Angestelltenverhältnissen ist Folgendes
anzumerken:

Nach dem 30. September 1997 eingestellte Arbeitnehmer des Landes haben kei-
nen Anspruch auf Beihilfe. Die Zahl der beihilfeberechtigten Tarifbeschäftigten
(Arbeitnehmer) des Landes nimmt daher seit 1997 kontinuierlich ab. Arbeitneh-
mer, deren Arbeitsverhältnis bereits vor dem 1. Oktober 1997 begründet wurde,
sind noch im Rahmen einer Besitzstandsregelung beihilfeberechtigt, solange ihr
Arbeitsverhältnis zum Land ununterbrochen fortbesteht.

Die beihilfeberechtigten Arbeitnehmer können Beihilfe nur erhalten, solange sie
im Arbeitsverhältnis zum Land stehen und laufendes Arbeitsentgelt erhalten. Als
Rentner haben ehemalige Arbeitnehmer keinen Beihilfeanspruch mehr. Aufwen-
dungen bei Pflegebedürftigkeit sind bei Arbeitnehmern des Landes nicht beihilfe-
fä hig. Für die Jahre vor 2007 liegen keine Bestandszahlen vor. 

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.

 Beihilfeberechtigte 
Jahr (Januar) Beamte (gerundet) Versorgungsempfänger Angestellte (August) 

2001 151.200 70.652  
2002 152.000 73.592  
2003 153.400 75.991  
2004 154.600 76.442  
2005 153.200 79.739  
2006 152.600 82.789  
2007 152.900 86.178 29.669 
2008 151.500 90.114 28.351 
2009 150.800 93.400 26.951 
2010 152.900 96.446 25.628 
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Die Vorausschau wird dadurch erschwert, dass die künftige Personalentwicklung
beim Land auch mit Blick auf die Konsolidierung des Landeshaushalts nicht
prog nostizierbar ist. Die nachstehend aufgezeigte Entwicklung basiert auf der
Zahl von rd. 152.000 aktiven beihilfeberechtigten Beamten (unter Berücksichti-
gung verschiedener noch bis ins Jahr 2011 laufender Stelleneinsparprogramme)
und geht von einer 100 %igen Nachbesetzung freiwerdender Stellen aus.

Die Zahl der beihilfeberechtigten Arbeitnehmer des Landes wird bis zum Jahr
2030 weiter abnehmen und schließlich gegen Null gehen. Für eine konkrete Vor-
her sage fehlt es an den hierfür notwendigen Grunddaten. 

2. wie sich die Ausgaben der Beihilfe für Krankheits- und Pflegeleistungen von
2001 bis 2010 entwickelt haben und welche Prognosen es über die Zunahme
der Ausgaben bis 2030 gibt;

In der nachstehenden Übersicht sind die Beihilfeausgaben der Jahre 2001 bis
2009 zusammengestellt.

Die konkrete Ausgabenentwicklung des Krankenkosten- und Pflegebereichs in
der Zukunft ist nicht prognostizierbar. Da eine Stagnation der Kosten im Gesund-
heitswesen und Pflegebereich in den nächsten Jahren aus heutiger Sicht jedoch
eher unwahrscheinlich ist, wird für die Vorausschau von einer durchschnittlichen
Ausgabensteigerung von rd. 3 % p.a. ausgegangen. Im Arbeitnehmerbereich des
Landes werden die Beihilfeausgaben in den folgenden Jahren weiter sinken und
schließlich gegen Null gehen.

Jahr Beihilfeberechtigte 
 Beamte Versorgungsempfänger 

2015 152.000 122.000 
2020 152.000 140.000 
2025 152.000 149.000 
2030 152.000 151.000 

Jahr Beihilfeausgaben 
 – in Mio. Euro – 

2010 (berechnetes Soll) 1.074,2 
2015 1.222,0 
2020 1.466,8 
2025 1.702,8 
2030 1.930,7 

Jahr Beihilfeausgaben 
 – in Mio. Euro – 

2001    737,7 
2002    746,1 
2003    810,2 
2004    842,4 
2005    882,6 
2006    909,1 
2007    955,3 
2008 1.034,2 
2009 1.042,9 
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3. wie sich die Ausgaben für die einzelnen Leistungsbereiche der Beihilfe für
Krankheits- und Pflegeleistungen von 2001 bis 2010 entwickelt haben;

Die Entwicklung der Beihilfen zu den Krankheitsaufwendungen und Pflegeleis -
tungen für die zurückliegenden Jahre 2001 bis 2009 ist in der Anlage dargestellt.

4. ob die Beihilfevorschriften derzeit die Förderung präventiver Angebote (Pri -
mär prävention) vorsehen und welche Maßnahmen beihilfefähig sind;

Die Beihilfeverordnung sieht die Beihilfefähigkeit der auch im Rahmen der ge-
setz lichen Krankenversicherung berücksichtigungsfähigen, medizinisch indizier-
ten Vorsorgemaßnahmen (z. B. Schutzimpfungen unter bestimmten Vorausset-
zungen, Vorsorgeuntersuchungen zur Erkennung von Fehlentwicklungen bei Kin-
dern und Jugendlichen oder zur Früherkennung von Krankheiten, bspw. von
Krebs, Zahnprophylaxe, Kuren) vor.

Während in der gesetzlichen Krankenversicherung der Solidargedanke im Vor-
dergrund steht, ersetzt die Beihilfe lediglich teilweise bestimmte, in der Beihilfe-
verordnung näher genannte, konkret anfallende Aufwendungen im Krankheitsfall.
Dabei sind ihr Geldleistungen zur Vermeidung eventuell künftig anfallender Auf-
wendungen (Vermeidung fiktiver Krankheitskosten) wesensfremd.

De lege ferenda würde die Beihilfefähigkeit bei Aufwendungen für präventiv Ge-
sundheit erhaltende Maßnahmen im weitesten Sinne kostenmäßig nur sehr schwer
kalkulierbare Auswirkungen haben. Beispielsweise fehlt es anders als bei einer
Vielzahl gesetzlicher Krankenkassen, die selbst oder durch Auftragsunternehmen
Sport- und Fitnessangebote, Fahrradgruppen, Fortbildungen über gesundheitsbe-
wusste Ernährung und vieles mehr anbieten, an der Präsenz in der Fläche. Ferner
ist die Abgrenzung zu den Kosten der allgemeinen Lebensführung in der Praxis
nur kaum zu leisten, wie eine Vielzahl von gerichtlichen Verfahren und Petitionen
zeigen. Grundsätzlich kann an dieser Stelle das ressortbezogene Gesundheitsma-
nagement greifen (s. Ziffer 5). 

5. welche Möglichkeiten gesehen werden, durch gezielte Präventionsangebote die
Ausgabensteigerungen zugunsten der Gesundheit der Betroffenen, aber auch
zugunsten des Landeshaushalts zu reduzieren, sofern entsprechende rechtliche
Möglichkeiten der Bezuschussung von Präventionsangeboten geschaffen wür-
den.

Im Zusammenhang mit der Dienstrechtsreform werden zukünftig 6 Mio. Euro pro
Jahr für den Ausbau des Gesundheitsmanagements in der Landesverwaltung be-
reitgestellt. Damit kann ein Beitrag geleistet werden, die Gesunderhaltung der Be-
diensteten zu fördern. Die Zielgenauigkeit der Angebote wird durch die eigenver-
antwortliche Ausgestaltung des Gesundheitsmanagements in den Ressorts sicher-
gestellt.

Stächele

Finanzminister
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